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Landratsamt Ansbach 
SG  43  -  Wasserrecht 
Postfach 15 02 
 
91506 Ansbach 
 

 Vollzug der Wassergesetze; 

Antrag 
auf Erteilung der wasserrechtlichen  Erlaubnis  
 für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer 

 

   
 

1. Einleiter / Antragsteller 
Name 

STADT / MARKT / GEMEINDE 
 

 
     Anschrift 

Anschrift (PLZ, Ort) 

 
 

 
 

Straße, Nr. 

 
 

 
 

Telefon mit Vorwahl 

 
 

 
2. Standort / Grundstück 

Einleitungsstelle   Ort, Straße, Nr.  

  

  
Flurstück-Nr.                             Gemarkung                                                                   Stadt / Markt / Gemeinde 

                                                      
 

 
3. an die Abwasseranlage 

Namen der Ortsteile 
  

 
      angeschlossene Orte mit einer Einwohnerzahl von            

 4. Gewässername 
benutztes Gewässer / Vorfluter 

 
 

   Gewässer I. Ordnung        Gewässer II. Ordnung        Gewässer III. Ordnung Ordnung  

 
5. Gewässereigentümer 

Name 

  
 

  
  

 
6. Fischereiberechtigter 

Name 

 
 

  
7. Sonstige Beteiligte 

Name 

 
 

 
8. Lage in einem  Wasserschutzgebiet                           Überschwemmungsgebiet  

 
  Natur- / Landschaftsschutzgebiet       Flurbereinigungsgebiet 

 

 
9. Art des Abwassers  Abwasser aus Haushaltungen    Regenwasser     Es gilt die Abwasserverordnung / Anhang Nr....   

 
10. Bisherige(r) Bescheid(e) 

Datum                                                                                               Geschäftszeichen, Az. 

                                                         
 

 
 

Datum                                                                                               Geschäftszeichen, Az. 

                                                         
 

 
 

Datum                                                                                               Geschäftszeichen, Az. 

                                                        

 

 11. Bisherige Abwasseranlage: 

12. Neue Abwasseranlage(n):       
   

 

 

 

 

Bitte ausgefüllt zurücksenden an 

 

91575 Windsbach

Hauptstraße 15

0 98 71 / 67 01 - 0

Ortsteil Brunn

---

---

Brunner Graben, Vorflutgraben zum Kettersbach

Stadt Windsbach

---

---

1031, 1203/1 Brunn                          Windsbach

16.02.2004

---

632-20 SG 43

---

---
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1.  Vorhabenträger 
 
Vorhabenträger ist die Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach.  

Tag der Aufstellung des Genehmigungsantrages ist der 04.04.2025. 

 
 
2.  Zweck des Vorhabens 
 
Die Stadt Windsbach betreibt im Ortsteil Brunn ein Trennsystem. Das anfallende Nieder-

schlagswasser wird mittels Oberflächenwasserkanälen gesammelt und über zwei Einleitstellen 

in die Vorfluter abgeleitet. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist abgelaufen. 

Mit den vorliegenden Genehmigungsunterlagen wird der Antrag auf Erteilung einer gehobenen 

Erlaubnis für die bestehenden Einleitungen von Niederschlagswasser in den Brunner Graben 

und einen Vorflutgraben zum Kettersbach beantragt. 

 
 
3.  Bestehende Verhältnisse 
 
3.1  Allgemeines 
 
3.1.1  Geographische Verhältnisse 
 
Geographisch liegt Windsbach im Mittel 125 km nördlich und 47 km westlich von München und 

20 km südlich und 18 km westlich von Nürnberg. 

Der Ortsteil Brunn liegt ungefähr 3 km östlich und 2 km nördlich von Windsbach. 

 
 
3.1.2 Regionale Verhältnisse 
 
Regional liegt Windsbach 49,15° nördlicher Breite und 10,50° östlicher Länge. Windsbach liegt  

ca. 18 km östlich und 5 km südlich der Regierungsbezirkshauptstadt Ansbach. 

 
 
3.1.3  Topographische Verhältnisse 
 
Brunn liegt auf einem Hochpunkt an der Westseite des Rötelbucks, nördlich der Fränkischen 

Rezat. 

 
 
3.1.4  Geologische Verhältnisse 
 
Gemäß der geologischen Karte liegt das Entwässerungsgebiet im oberen bunten Keuper auf 

mittlerem Burgsandstein. 



Abwasseranlage Windsbach – Ortsteil Brunn 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis für d ie Niederschlagswassereinleitung in den Brunner 
Graben und einen Vorflutgraben zum Kettersbach 
 
 
 

Ingenieurbüro Christofori und Partner, Gewerbestraße  9, 91560 Heilsbronn 
Telefon: 09872/95 711 – 0 • Telefax: 09872/95 711 – 65 

Seite 5

3.1.5 Verkehrstechnische Verhältnisse, Straßenverke hrstechnik 
 
Straßenverkehrstechnisch ist die Stadt Windsbach über die Staatsstraßen St 2410, St 2220 

und St 2223 sowie die BAB 6 und die B 466 an das überörtliche Straßennetz angeschlossen. 

Die Bundesautobahn 6 verläuft ca. 6 km nördlich des Kernstadtbereiches. 

Brunn ist über die Kreisstraße AN 15 an Windsbach angebunden. 

 
 
3.1.6 Verkehrstechnische Verhältnisse - öffentliche r Verkehr 
 
Windsbach liegt an der Bahnstrecke 5253 Wicklesgreuth – Windsbach im Verkehrsverbund 

Großraum Nürnberg. 

Auf der Strecke wird die Kurzbahnstrecke 922 betrieben. Ein Bahnhof mit Anbindung an den 

Busverkehr ist vorhanden.  

Brunn ist über die Buslinie 721 an Windsbach angebunden. 

 
 
3.1.7 Zentralörtliche Bedeutung 
 
Windsbach wird als Mittelzentrum eingestuft. 

Brunn ist dem allgemeinen ländlichen Raum zugeordnet. 

 
 
3.2  Baugrundverhältnisse 
 
Baugrunduntersuchungen liegen nicht vor. 

 
 
3.3  Gemeindestruktur 
 
3.3.1  Einwohnerzahl 
 
Die Gesamteinwohnerzahl in Windsbach beträgt 6259 Einwohner (Stand: 3.1.2023). 
 
 
3.3.2 Flächennutzungs- und Bebauungspläne 
 
Flächennutzungsplan 
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Windsbach ist wirksam. 

 

Bebauungspläne 
 
In Brunn liegt kein Bebauungsplan vor. 
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3.3.3 Städtebauliche Entwicklung 
 
Eine weitere Bebauung ist in Brunn in geringem Maße durch Nachverdichtung gemäß FNP 

möglich. 

 
 
3.3.4 Art der baulichen Nutzung 
 
In Brunn liegt die bauliche Nutzung bei Mischgebiet. 

 
 
3.3.5 Angaben zu Industrie und Gewerbe 
 
In Brunn sind keine Kleingewerbe oder Industrie. Lediglich ein landwirtschaftlicher Betrieb ist 

ansässig. 

 
 
3.3.6 Fremdenverkehr 
 
Fremdenverkehrseinrichtungen sind nicht vorhanden. 

 
 
3.4  Bestehende Wasserversorgung 
 
Brunn liegt im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes Reckenberg-Gruppe. 

 
 
3.5  Bestehende Abwasseranlage 
 
3.5.1 Einzugsgebiet und Entwässerungsverfahren 
 
Brunn wird im Trennsystem entwässert. 

Das anfallende Niederschlagswasser wird größtenteils entsprechend der topographischen 

Lage in Richtung Süden abgeleitet. 

 

Ein wesentlicher Teil der befestigten Flächen wird diffus in anliegende Grünflächen abgeleitet. 

Der dadurch anfallende Niederschlagsabfluss wird durch eine breitflächige Teilversickerung 

abgemindert und gelangt verzögert über Straßenabläufe in den Regenwasserkanal. 

 

Das gesammelte Niederschlagswasser wird an zwei Einleitstellen den Vorflutern übergeben. 
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Das Einzugsgebiet teilt sich in zwei Teileinzugsgebiete auf: 
 

Einleitstelle Fl.-Nr. A E [ha] A U [ha] 

E1 1031 3,30 1,34 

E2 1203/1 0,30 0,20 

  Gmk. Brunn 

 
 
3.5.2 Ausbauzustand 
 
Der Ausbauzustand der Kanalisation ist gut. 

 
 
3.5.3 Bestehende Einleitungen 
 
Die aufgeführten Einleitstellen entsprechen dem bisherigen Bescheid. 

 
 
3.5.4 Kleinkläranlagen 
 
Kleinkläranlagen sind im Ortsteil nicht vorhanden und nicht vorgesehen. 

 
 
3.6 Vorflutverhältnisse 
 
3.6.1 Niederschlagsgebiet 
 
Vorfluter sind der Brunner Graben und der Vorflutgraben zum Kettersbach. Die Vorfluter ent-

springen jeweils am Ortsrand von Brunn. 

Der Kettersbach hat eine Länge von 2,9 km und ein Einzugsgebiet von 3,5 km², der Brunner 

Graben mündet in den Kettersbach nach einer Länge von ungefähr 900 m. 

 
 
3.6.2 Abflüsse und Gewässerfolge 
 
Der weitere Gewässerverlauf stellt sich wie folgt dar: 

Kettersbach �  Aurach �  Rednitz �  Regnitz �  Main �  Rhein �  Nordsee 
 
 
3.6.3 Anforderungen an das Gewässer 
 
Anforderungen an den Brunner Graben und den Kettersbach bestehen aus der Fischerei (be-

trieb von Weihern). 
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3.7 Grundwasserverhältnisse 
 
Messungen zu den Grundwasserpegeln liegen in Brunn nicht vor. 

 
 
4.  Art und Umfang des Vorhabens 
 
4.1 Regenwasserableitung 
 
Die vorhandenen Oberflächenwasserkanäle sind in den beiliegenden Plänen dargestellt. 

Das Einzugsgebiet umfasst die Dorfgebietsfläche. 

Im Entwässerungsgebiet der Stadt Windsbach sind Kanäle DN 300 – 600 vorhanden. 

 

Es wurde eine hydraulische Überrechnung der Regenwasserkanalstränge für ein 2-jähriges 

Niederschlagsereignis durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen liegen bei. 

 

Bei einem 2-jährigen Niederschlagsereignis sind Kanalüberlastungen vorhanden. 

Die Überlastungen treten an folgenden Haltungen auf: 

Haltung Belastungsgrad 

RW 1.5 119 % 
 

Das anfallende Niederschlagswasser wird größtenteils diffus über anliegende Grünflächen 

abgeleitet. Der daraus entstehende Abfluss wird durch breitflächige Versickerung abgemindert 

und gelangt verzögert in das Oberflächenwasserkanalnetz. 

 
 
4.2 Regenwasserbehandlung 
 
Die Prüfung der Behandlungsnotwendigkeit für das Einzugsgebiet wurde entsprechend  

DWA-A 102 durchgeführt und liegt in dem Hydraulischen Bericht bei. 

 
Landwirtschaftliche Teilflächen mit einer etwaigen höheren Belastung werden direkt über die 

Güllegrube entwässert und gelangen demnach nicht in den Kanal. 

Die durch Brunn verlaufende Kreisstraße AN15 weist eine vergleichsweise geringe Verkehrs-

belastung auf. Mit einem DTV (Messdatum: 02.12.2014) von 362 KfZ/d und einem geringen 

SV-Anteil von 24 SV/d werden die Straßenflächen aufgrund der geringen Verkehrsbelastung 

nach DWA A-102 der Belastungskategorie I zugeordnet. 
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Der qualitative Nachweis ergibt, dass an der Einleitstelle keine qualitative  

Behandlung erforderlich wird. Die angeschlossenen Flächen entsprechen der Belastungskate-

gorie I. Gemäß A102 – Teil 2, 5.2.1, Tabelle 3 ist für Flächen der Belastungskategorie I keine 

Behandlung vor der Einleitung in ein Oberflächengewässer erforderlich. 

 
 
4.3 Regenwasserrückhaltung 
 
Die Prüfung der Behandlungsnotwendigkeit für das Einzugsgebiet wurde entsprechend  

DWA-M 153 und DWA-A 117 durchgeführt und liegt dem Hydraulischen Bericht bei. 

 

Vorfluter sind der Brunner Graben und ein Vorflutgraben zum Kettersbach, beide sind nach 

DWA M-153 als kleiner Flachlandbach mit qDR = 15 l/(s�ha) einzustufen. 

Der nach M153 für den Brunner Graben ermittelte maximal zulässige Drosselabfluss von 34 l/s 

wird nicht überschritten (E1 � QDr = 20 l/s). 

Der nach M153 für den Vorflutgraben zum Kettersbach ermittelte maximal zulässige Drossel-

abfluss von 12 l/s wird nicht überschritten (E2 � QDr = 3 l/s). 

Maßgebend zur Berechnung des Speichervolumens sind daher die berechneten Drosselab-

flüsse nach dem Emissionsprinzip. 

 

Bei einer Überschreitungshäufigkeit von n = 0,20 ergibt sich folgendes erforderliches Rückhal-

te Volumen nach DWA A-117: 

 

Einleitstelle Fl.-Nr. Q Dr [l/s] V erf. [m³] 

E1 1031 20,0 310 

E2 1203/1 3,0 47 

 

Das Erfordernis zur Errichtung von Rückhalteanlagen nach A117 zur Pufferung von Abfluss-

spitzen wurde bei einer gemeinsamen Ortsbegehung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach 

geprüft. Dabei wurden Niederschlagswassereinleitstellen begutachtet und deren Zustand nach 

wasserwirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet. 

 

Die Dokumentation der Einleitstellen liegt als Anlage b) bei. 

Aufgrund der nicht gegebenen Flächenverfügbarkeit (Einleitung im Straßenbereich oder über 

Privatgrundstücke) ist die Schaffung von Rückhaltevolumen schwer umsetzbar. 
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Im Rahmen der Einleitstellendokumentation wurden keine negativen hydraulischen Beein-

trächtigungen im Auslaufbereich und am Gewässer festgestellt. 

 

Nach Vorabstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ansbach kann daher aus fachlicher Sicht 

voraussichtlich auf die Schaffung von Regenrückhaltevolumen verzichtet werden.  

 
 
5. Auswirkung des Vorhabens 
 
Das bestehende Entwässerungsverfahren wird beibehalten. Eine Veränderung der Situation 

erfolgt nicht. 

 

Es wird keine neue Einleitstelle in die Gewässer errichtet. Das anfallende Niederschlagswas-

ser wird an den bestehenden Niederschlagswassereinleitstellen in das Gewässer eingeleitet.  

 
 
6. Rechtsverhältnisse 
 
6.1 Notwendige öffentlich-rechtliche Verfahren 
 
Für die Einleitung des Niederschlagswassers wird eine neue wasserrechtliche Genehmigung 

erforderlich, welche hiermit beantragt wird. 

 
 
6.2 Unterhaltspflichten an Gewässern 
 
Unterhaltspflichten an Gewässern werden nicht verändert. 

 
 
6.3 Grunderwerb 
 
Grunderwerb wird nicht erforderlich. 

 
 
7. Kostenzusammenstellung 
 
Investitionen werden nicht erforderlich. 
 
 
 
8. Durchführung des Vorhabens 
 
Entfällt. 
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9.  Wartung und Verwaltung der Anlage 
 
Die bestehende Anlage bleibt in Wartung und Verwaltung der Stadt Windsbach. 

 
 
 
 
 
aufgestellt: Ingenieurbüro Christofori und Partner 
 Heilsbronn, den 04.04.2025 
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Zusammenstellung der Einleitungen 
Entwässerungsbereich 

 

Konstruktions- und Bemessungsmerkmale 

des Regenüberlaufbecken 

Entlastungs- 

oder 

Einleitungs- 

kanal 

Gewässer 

Lfd. Nr. 

der 

Einlei-
tungs- 

stelle 

Be- 

zeich- 

nung 

Ortsteile, Lage 

Fläche des 

Einzugsgebietes 
(ha) 

Zum Abfluß 

beitragende 

Fläche Ared (ha) 

Zulauf 

DN (mm) 

Gefälle Is 

Qvoll (l/s) 

Schwellen- 

höhe (m) 

Schwellen- 

länge (m)  

Schwimm- 

stoffrückhalt 

Weiterführender 

Schmutzwasserkanal 

(Drossel) DN (mm) 

Gefälle Is 

Drossellänge (m) 

Trocken- 

wetter- 

abfluß 

(l/s) 

Qkrit 

(l/s) 

Volumen 

Bauwerk 

(m³) 

Volu- 

men 

Kanal 

(m³) 

DN (mm) 

Gefälle Is 

QR (l/s)* 

Qvoll (l/s) 

Name 

Einleitungs- 

stelle 

Niederschlagsgebiet 

FN (km²) 

Fl.-Nr. und UTM-
Koordinaten der 

Einleitstelle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 E1 3,30 

1,34 

 

��
 

��
 

� � � � � 600 

2,8 

165 

331 

Brunner Graben 

 

1031 

 

X: 636219 

  Y: 5458252 

2 E2 

 

0,30 

0,20 

 

��
 

��
 

� � � � � 400 

5,0 

25 

155 

Vorflutgraben zum 
Kettersbach 

 

1203/1 

 

X: 636280 

  Y: 5458800 

* QR: Abfluss bei qr15,n=1,0 = 123,3 l/(s�ha) 



� � Anlage b) 
Abwasseranlage Windsbach – Ortsteil Brunn 
Neubeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis  
für die Niederschlagswassereinleitung in den Brunner Graben und einen Vorflutgraben zum 
Kettersbach 

�
 

Dokumentation der Einleitstellen 

 

E1 – DN 600: 
 
Fl.-Nr. 1031 
Einleitung in den Brunner 
Graben 
 
 

·  Geradlinige 
Ausleitung 

 
 

·  Keine 
Ausspülungen oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 

Keine Maßnahmen 
vorgesehen.  

  
 

 
 

 



E2 – DN 400: 
 
Fl.-Nr. 1203/1 
Vorflutgraben zum 
Kettersbach 
 
 

·  Geradlinige 
Ausleitung 

 
 

·  Einleitstelle leicht 
verwachsen 
(Behebung im 
Rahmen von 
Unterhalsmaßnahm
en) 

 
 

·  Rückstau durch 
Bewuchs und 
flachem Gefälle 

 
 

·  Keine 
Ausspülungen oder 
sonstige 
hydraulische 
Beeinträchtigungen 
erkennbar 

 
 

Nach Möglichkeit 
(Gefälleverhältniss
e Graben) Sohle 
nachprofilieren für 
freien Abfluss. 
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